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Neues Datenschutzgesetz 

Es drohen happige Bussen
Die Zeit läuft: Am 1. September des laufenden Jahres tritt das neue Datenschutzgesetz in Kraft. Verbands-
mitglieder als auch die Geschäftsstelle selbst arbeiten an dessen Umsetzung. Noch sind nicht alle Betriebe auf 
Kurs, weshalb der Verband dringend rät, das Thema ernst zu nehmen und die nötigen Schritte bis Ende August 
umzusetzen. Reinhard Kronenberg

«Unser Betrieb steht noch in Vorbereitung 

und Abklärung mit den zuständigen Stellen 

und Verantwortlichen», sagt Beat Salzmann, 

Inhaber und Geschäftsführer der Forellen-

see-Garage AG in Zweisimmen BE. «Die In-

formation über die Umsetzung ist nach wie 

vor unklar», hält er fest. Mit dieser Heraus-

forderung ist Beat Salzmann nicht allein. Das 

neue Datenschutzgesetz, das per 1. September 

dieses Jahres in Kraft tritt, ist für viele Unter-

nehmer und Geschäftsführer noch immer ein 

Buch mit sieben Siegeln. Das betrifft nicht nur 

kleinere Betriebe, sondern auch mittlere und 

grosse. «Wir sind das Ganze am Zusammentra-

gen und intern am Aufgleisen», sagt beispiels-

weise Marc Weber, Inhaber und Geschäfts-

führer der Ausee-Garage AG in Au-Wädenswil 

ZH. Und auch bei der Binelli Group überprüft 

man derzeit die internen Prozesse, «um si-

cherzustellen, dass sie datenschutzkonform 

sind», wie Julian Dubacher, Leiter Marketing 

und Kommunikation, auf Anfrage von AUTO-

INSIDE bestätigt. Die Zeit läuft, weshalb in-

zwischen auch im Autogewerbe die meisten 

Betriebe daran arbeiten, was Cornelia Stengel 

in der Februar-Ausgabe von AUTOINSIDE auf 

den Punkt brachte. Die Geschäftsführerin des 

Schweizerischen Leasingverbandes bezeich-

nete als die wichtigste Grundlage «eine Be-

standesaufnahme der Bearbeitungen von Per-

sonendaten, um sich auf das Inkrafttreten des 

neuen Gesetzes vorzubereiten». 

«Das erforderliche Know-how für die Umset-

zung der Anforderungen des Datenschutzge-

setzes und der Importeure bzw. Hersteller ist 

gross», sagt Volker Dohr, Rechtsanwalt und 

CEO von Impunix, einer auf Datenschutz spe-

zialisierten Firma (siehe Kasten). «Allein die 

Grundlagen und Begrifflichkeiten zu erlernen 

und dann seinen Mitarbeitern zu vermitteln, 

sei eine Herausforderung für die Geschäfts-

leitung. Hinzu kommen unter anderem um-

fassende und strafbewehrte Pflichtaufgaben 

wie Dokumentation, Datenschutzerklärungen, 

technische und organisatorische Massnah-

men, kleines Berufsgeheimnis, das neu alle 

Mitarbeitende betrifft, Datenschutzverträge 

mit allen Dienstleistern prüfen, Auslands-

transfers beachten und Auskunftsbegehren 

richtig zu beantworten. Plus weitere, nicht 

strafbewehrte Pflichten wie Bearbeitungsver-

zeichnis, Richtlinien, Schulungen, Datenver-

lustmeldung, Datenschutzfolgeabschätzung, 

Löschkonzept, Privacy-by-Default. 

«Für Markenvertreter ist die Sache noch etwas 

komplizierter: Neben dem neuen Datenschutz 

müssen die Markengaragisten die Vorgaben 

Guter Rat: Professionelle Hilfe 
beiziehen

Gefragt, welche Schlüsse der Rechtsdienst 
des AGVS aus den an ihn gestellten Fragen 
zieht, sagt Tahir Pardhan: «Die konkrete 
Umsetzung des neuen DSG ist sehr komplex 
und für jeden Betrieb unterschiedlich. Eine 
einzige, für alle Betriebe gültige Lösung 
ist daher schwierig.» Zumal strafrechtliche 
Konsequenzen in Form von Geldstrafen 
drohen, sei es höchst ratsam, professionelle 
Hilfe zur Umsetzung beizuziehen.

Weitere Infos unter:
agvs-upsa.ch 
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der Importeure erfüllen, die unterschiedlich 

sind und sich meist am EU- und nicht am 

Schweizer Recht orientieren.» Der ehemalige 

Leiter des Rechtsdienstes der Amag macht 

noch auf einen weiteren, nicht unwesentli-

chen Aspekt aufmerksam: «Es gilt zu berück-

sichtigen, dass Datenschutz kontinuierlich 

stattfindet und das Wissen aktuell gehalten 

werden muss.» Und das gilt dann wiederum 

für alle Mitgliedsbetriebe. 

Grundsätzlich gilt es, eine Reihe von Fragen zu 

beantworten, primär deren drei. Erstens: Müs-

sen wir etwas machen? Zweitens: Was müssen 

wir machen? Und die vermutlich wichtigste 

Frage: Was sind die Gefahren, wenn ich im 

September 2023 die Vorgaben des Datenschut-

zes nicht erfülle? «Wir raten, das Thema ernst 

zu nehmen und die nötigen Schritte bis Ende 

August umzusetzen», sagt Markus Aegerter, 

AGVS-Geschäftsleitung. «Es drohen sonst 

happige Bussen.» Als Garagist gelange man an 

sensible Daten, z.B. bei Leasingverträgen.

Beim AGVS will man auch in dieser Frage mit 

dem guten Beispiel vorangehen und steht an-

hand von Fallbeispielen bereits mitten in der 

korrekten technischen Umsetzung des Daten-

schutzgesetzes. Dies unter anderem mit in der 

Praxis durchgespielten, fiktiven Auskunftsbe-

gehren. «Basierend auf den Erkenntnissen aus 

diesen Anwendungsfällen wurde ein Infor-

mationssicherheits- und Datenschutzkonzept 

(ISDS) ausgearbeitet. Dieses Dokument wurde 

so ausgelegt, dass es für die Mitarbeitenden 

auch als Nachschlagewerk dient und regel-

mässig überprüft bzw. erweitert wird», er-

klärt Markus Aegerter. Dieses ISDS-Konzept 

werde nun noch durch eine externe Firma im 

Detail analysiert und wo nötig ergänzt.

Seinen Mitgliedern steht der Verband mit Rat 

und Tat zur Seite: Die Garagisten finden auf 

der AGVS-Website verschiedenste Checklisten 

und zahlreiche Berichte und Hinweise. Ausser-

dem bietet der AGVS Webinare mit Cornelia 

Stengel an, einer ausgewiesenen Spezialistin 

zum Thema Datenschutzgesetz (siehe Kasten). 

«Und natürlich steht unser Juristenteam für 

Fragen zur Verfügung», weist Markus Aegerter 

auf den Support durch den Verband hin. 

Tahir Pardhan vom AGVS-Rechtsdienst ist in 

Sachen Datenschutzgesetz tatsächlich gefor-

dert. Die Anfragen von Verbandsmitgliedern 

häufen sich, gerade in letzter Zeit. Auf der fol-

genden Seite beantwortet Tahir Pardhan die 

fünf aktuell am meisten gestellten Fragen. <

Hier gibt es mehr Informationen

Der AGVS hat zusammen mit dem Schweizeri-
schen Leasingverband verschiedene Informa-
tionen zusammengestellt, die einen nützlichen 
Einblick ins Thema geben. Sie finden die ent-
sprechenden Links auf der Webseite des AGVS. 
Die AGVS-Medien werden in den nächsten 
Monaten regelmässig Artikel zum neuen Daten-
schutzgesetz publizieren. 
Zum Thema Datenschutzgesetz führt der AGVS 
auch ein Webinar durch. Referenten sind 
Cornelia Stengel, Geschäftsführerin des Schwei-
zerischen Leasingverbandes und Dozentin an 
verschiedenen Hochschulen, Luca Stäuble, 

Rechtsanwalt und Dozent an der Hochschule 
für Wirtschaft Zürich, sowie Gaspare Loderer, 
Rechtsanwalt im Bereich Datenschutz. Das 
Webinar dauert einen halben Tag. Die nächsten 
Termine: Dienstag, 21. März, und Mittwoch, 
29. März. Alle weiteren Informationen finden Sie 
in der AGVS Business Academy

Hier geht es zur 
AGVS Business Academy

Externe Hilfe dank dem AGVS

Die internen Vorbereitungen für die Umsetzung 
des neuen Datenschutzgesetzes lässt die AGVS-
Geschäftsstelle von der externen Firma Impunix 
überprüfen. Das Unternehmen hat speziell für 
den Automobilhandel ein Datenschutz «Rundum-
sorglos-Paket» entwickelt. In Zusammenarbeit 
mit dem AGVS und Importeuren gewährleistet 
Impunix eine ganzheitliche Umsetzung zum 
Fixpreis und garantiert, dass Bussen und 
Verstösse ausgeschlossen sind. Im Hinblick auf 
das Startdatum des neuen Datenschutzgesetzes 

arbeiten bereits mehrere Garagenbetriebe mit 
Impunix zusammen. So sagt beispielsweise 
Patrick Burkhardt von der Schönegg Garage AG 
in Spiez BE: «Ich wäre nicht auf die Idee ge-
kommen, dass uns jemand in der Schweiz den 
Datenschutz abnimmt.»

Wer ist Impunix?

Volker Dohr, Rechtsanwalt und CEO von Impunix
Marc Weber, Inhaber und Geschäftsführer der 

Ausee-Garage AG in Au-Wädenswil ZH Tahir Pardhan, AGVS-Rechtsdienst
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